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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

wird folgender Beschluss gefasst: 

 

1. Für die Bewirtschaftung der Parkplätze „Poststraße 1“, „Neutorstraße 21“ und „Johannesstraße“  

wird die vorliegende Entgeltordnung beschlossen. 

 

2. Da sich die Grundstücke im Treuhandvermögen der Sanierungsmaßnahmen „Altstadt“ und  

„Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ Neubrandenburg befinden, wird mit der Bewirtschaftung die  

KEG– Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH beauftragt. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Jährliche Einnahmen um ca. 64.000,00 EUR. 

 

 

Begründung: 

 

Mit Beschluss der Entgeltordnung wird die rechtliche Grundlage für die Berechnung der Entgelte gelegt. 

Die betreffenden Grundstücke sind aufgrund ihrer Privatisierungsfähigkeit gemäß Punkt D.4 der 

Städtebauförderrichtlinie in das Treuhandvermögen der Sanierungsmaßnahmen übertragen worden. 

Prioritäres Ziel dieser Übertragung ist, die Grundstücke für die Städtebauliche Entwicklung in den 

betreffenden Sanierungsgebieten einzusetzen. Aus diesem Grunde wird die zwischenzeitliche Nutzung 

als Parkfläche nur temporären Charakter haben.  

 

Die entstehenden Einnahmen werden dem Treuhandkonto der jeweiligen Sanierungsmaßnahme 

zufließen und zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme eingesetzt. 

 

 

Anlage 

Entgeltordnung  

Lageplan 
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Entgeltordnung für die Parkplätze „Poststraße 1“, „Neutorstraße 21“ und „Johannesstraße“ 

in Neubrandenburg  

 

 

Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 Ziff. 11 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg Vorpommern 

wird durch Beschlussfassung der Stadtvertretung Neubrandenburgs vom 13.02.14 die Entgeltordnung 

für die sich gemäß Punkt D 4 der Städtebauförderrichtlinie M-V im Sondervermögen der 

Sanierungsmaßnahmen „Altstadt“ und „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ befindlichen Parkplätze 

erlassen. 

 

§ 1 - Entgelte  

 

Parktarife Poststraße Neutorstraße Johannesstraße 

Kurzparker je Stunde 

(Mindestgebühr 0,25 EUR für 30 Min.) 

0,50 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 

Höchstparkdauer 3 Std. 5 Std. ganztags 

Tageshöchstsatz  1,50 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 

Monatskarte nein 30,94 EUR 

Dauermietvertrag 

monatlich 

kündbar 

nein 

 

Jahresparkkarte nein nein 220,00 EUR 

 

Parken am Sonntag gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei 

 

 

§ 2 - Inkrafttreten  

 

Die Entgeltordnung tritt nach dem Tag der Veröffentlichung in Kraft.  

 

 

Neubrandenburg,  

 

 

 

Dr. Paul Krüger 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

Lageplan der Parkplätze im Stadtgebiet Neubrandenburgs 

 



 


